
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlanent 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

;e~~i~~.~=~y=~~tt . 
Datum: 3 O. JULI 1990 

/) t Verteilt. ~~~. Aug. 1990. ~r Il 
! .... 

Wien, am 17.7.199 

Unser Zeichen: 
SF(U)-690/N/Schi 

Durchwahl: 
479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes
gesetz über die Umweltkontrolle geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz- über die 

Umweltkontrolle geändert wird, mit der Bitte um Kenntnis

nahme zu überreichen. 

25 Beilagen 

Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. Noszek 
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...... 
,~ --PRASIDENTENKONFERENZ 

;. 
J?ER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
OSTERREICHS -. 

Rn das 
Bundesministerium für Umwelt~ 
Jugend und Familie 

Radetzkystra8e 2 
1031 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
03 4161/3-11/4/90 31.S.1990 

Wien/ am 11.1.1990 

Unser Zeichen: 
SF(U)-690/N/Schi 

Ourchwahl: 
419 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes~ mit dem das Bundes
gesetz über die Umweltkontrolle geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

reichs beehrt sich~ dem Bundesministerium für Umwelt~ Ju

gend und Familie zum vorliegenden Entwurf eines Bundesge

setzes~ mit dem das Bundesgesetz über die Umweltkontrolle 

geändert wird~ foLgende Stellungnahme zu übermitteln: 

GrundsätzLich steLlt die Realisierung des Entwurfes eine 

dringende Notwendigkeit dar~ we~L Normen dringend notwendig 

sind~ um sicherzusteLlen~ daß Emissionsdaten zur Verfügung 

stehen. Derzeit werden ilaten n~cnt nur von ~enoraen~ son

dern auch von gewerblich-industriellen Betrieben nicht zur 

Verfügung gestelL t. HLS .J:J1:f.L~j.J.LeL ~1:f.J. dur t:.J./It:1I dngeDLich 

vorhandenen Emisslonskataster im Land Steiermark verwiesen. 

Er ist im HinbLick auf aen J.jaren~L:llucL II.J.L;lIr LugangL~ch und 

damit nur von beschränkter Bedeutung. 

Das Spannungsfeld zwischen Datenschutz einerseits und Zur

verfügungstellung von Daten im Interesse des Umweltschutzes 

wird durch die Regelung des !fJ 1ö HDS.:.! ~n der form gelöst~ 
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daß bestimmte Daten im Interesse des Umwel tschutzes keinf!!r I 

Geheimhaltung unterliegen. Diese Regelung wird grundsätz

Lich begrüßt. 

Zu einzelnen Bestimmungen bemerkt die PräsidentenkonFerenz 

Folgendes: 

Zu § 16 Rbs. 3: 

Gegen diese Bestimmung bestehen Bedenken im Hinblick auF 

das Legalitätsprinzip. Bei der Vollzlehung könnten sich 

auF Grund der Formulierung "überwiegend im Interesse der 

Parteien" Schwierigkeiten ergeben. Rus welchem Blickwinkel 

ist das "überwiegende Interesse der Parteien" Festzustellen? 

Von Umweltschäden BetroFFene könnten von Ruswirkungen unter 

Umständen nichts erFahren (RmtshaFtung gegenüber dem Be

treiber zum Schutz seiner Interessen). 

Es soLLten daher~ die Für eine SchadenFeststellung notwen

digen Daten JedenFaLLs an die BetroFFenen oder an Sachver

ständige mitgeteilt werden können. 

Zu § 19 Rbs. 2: 

Der Betreiber von RnLagen~ die nach bundesgesetzlichen Vor

SChriFten einer üenenmlgungsptLlcnt unterLlegen~ wird 

verpFLichtet~ bestimmte Umweltdaten zu melden. Die RegeLung 

enthäL t die Verordnungsermacntlgung. ln Oleser t.rmacntlgung 

soLLte hineingenommen werden~ daß keine Berechtigung Für 

eine Datenerhebung über die Verpflichtung nach den Nate

riengesetzen hinaus besteht. GLeichzeitig sollte jedoch der 

Betreiber verpFLichtet seln~ aLLtäLL~ge crneoungen durch 

die Behörden zu duLden~ wenn sich begründetermaßen die Not

wendigkeit dazu ergibt. 
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Im HinbLick BUr die ausgeLautene LeglsLaturperiode wird es 

voraussichtLich zu neuerLichen Beratungen in der näChsten 

LegisLaturperiode kommen. Die Präsidentenkonrerenz ist an 

eine Einbindung in diese Beratungen~ gegebenenraLLs an der 

Durchrührung einer neuerLlcnen Hegutacntung~ interessiert 

25 Rbschrirten dieser SteLLungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Präsidium des NatlonaLrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der GeneraLsekretär: 
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